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Fonds  zur  Förderung  der  Menschenrechte  in Gemeinden  und  Regionen,  Graz

Bericht  über  die  Rechnungsprüfung  zum  31.12.2024

Bericht  über  die  Rechnungsprüfung

Bericht  über  die  Rechnungsprüfung

An die  Mitglieder  des  Vorstandes  des

Fonds  zur  Förderung  der  Menschenrechte  in Gemeinden  und  Regionen

Graz

Wir  haben  die Rechnungsprüfung  des  Fonds  zur  Förderung  der  Menschenrechte  in Gemein-

den  und  Regionen,  Graz,  (im Folgenden  kurz  "Fonds"  genannt)  für  das  Rechnungsjahr  vom

01.01.2024  bis zum  31.12.2024,  durchgeführt.

Beurtei1unq

Aufgrund  der  bei unserer  Rechnungsprüfung  gewonnenen  Erkenntnisse  ist für  das  Rech-

nungsjahr  vom  01.01.2024  bis  zum  31.  12.2024  in allen  wesentlichen  Belangen  die  Ordnungs-

mäßigkeit  der  Rechnungslegung  gegeben,  und  die  Verwendung  der  Mittel  des  Fonds  erfolgte

statutengemäß.  Ungewöhnliche  Einnahmen  oder  Ausgaben,  vor  allem  Insichgeschäfte,  ka-

men  nicht  vor.

Verantwortunq  des  Leitunqsorqans  für  die  Finanzqebarunq

Die  ordnungsgemäße  Finanzgebarung  des  Fonds  im Hinblick  auf  die  Ordnungsmäßigkeit  der

Rechnungslegung  und  die  statutengemäße  Verwendung  der  Mittel  liegt  in der  Verantwortung

des  Vorstandes  des  Fonds,  der  dafür  zu sorgen  hat,  dass  ein den  Anforderungen  des  Fonds

entsprechendes  Rechnungswesen  eingerichtet  ist, und  dass  die  Finanzlage  des  Fondss  recht-

zeitig  und  hinreichend  erkennbar  ist.

Verantwortunq  des  Rechnunqsprüfers

Unsere  Aufgabe  ist es, auf  der  Grundlage  unserer  Prüfungshandlungen  eine  Beurteilung  dar-

über  abzugeben,  ob in allen  wesentlichen  Belangen  die Ordnungsmäßigkeit  der  Rechnungs-

legung  gegeben  ist  und  die  Mittel  des  Fonds  statutengemäß  verwendet  wurden.  Festgestellte

Gebarungsmängel  oder  GeFahren  für  den  Bestand  des  Fonds  sind  im Rahmen  unserer  Be-

richterstattung  aufzuzeigen,  und  auf  ungewöhnliche  Einnahmen  oder  Ausgaben,  vor  allem  auf

Insichgeschäfte,  ist besonders  einzugehen.

Wir  haben  unsere  Rechnungsprüfung  unter  Beachtung  der  in Österreich  geltenden  gesetzli-

chen  Vorschriften  und  berufsüblichen  Grundsätze  zu Rechnungsürüfungen  von  Einrichtungen

nach  dem  Bundes-Stiftungs-  und  Fondsgesetz  2015  durchgeführt.  Danach  haben  wir  unsere

Berufspflichten  einschließlich  Vorschriften  zur  Unabhängigkeit  einzuhalten  und den  Auftrag

unter  Beachtung  des  Grundsatzes  der  Wesentlichkeit  so zu planen  und  durchzuführen,  dass

wir  unsere  Beurteilung  mit  einer  hinreichenden  Sicherheit  abgeben  können.

Die  Auswahl  der  Prüfungshandlungen  liegt  im pflichtgemäßen  Ermessen  des  Rechnungsprü-

fers  unter  Berücksichtigung  seiner  Einschätzung  des  Risikos  eines  Auffretens  wesentlicher

Fehldarstellungen,  sei es auT Grund  von  beabsichtigten  oder  unbeabsichtigten  Fehlern.  Bei
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Fonds zur  Förderung  der  Menschenrechte  in Gemeinden  und Regionen,  Graz
Bericht  über die Rechnungsprfjfung  zum 31.12.2024

der  Vornahme  dieser  Risikoeinschätzung  berücksichtigt  der Rechnungsprüfer  das interne

Kontrollsystem,  soweit  es für  die Rechnungslegung  des  Fonds  von  Bedeutung  ist, um unter

Berücksichtigung  der  Rahmenbedingungen  geeignete  Prüfungshandlungen  festzulegen,  nicht

jedoch  um ein Prüfungsurteil  über  die  Wirksamkeit  der  internen  Kontrollen  des  Fonds  abzuge-

ben.  Die  statutengemäße  Verwendung  der  Mittel  ist gegeben,  wenn  die Mittel  zur  Erfüllung

des  Fondszwecks,  insbesondere  zur  Finanzierung  der  für  die  Verwirklichung  des  Zwecks  vor-

gesehenen  Tätigkeiten,  verwendet  werden.  Die  Beurteilung  der  Sparsamkeit  bzw.  Wirtschaft-

lichkeit  der  Geschäftsführung  ist nicht  Gegenstand  der  Rechnungsprüfung.

Wir  sind  der  Auffassung,  dass  die von  uns  erlangten  Prüfungsnachweise  ausreichend  und

angemessen  sind,  um als Grundlage  für  unsere  Beurteilung  zu dienen.

Eine  Abschlussprüfung  oder  prüferische  Durchsicht  der  Einnahmen-/Ausgabenrechnung  samt

Vermögensübersicht,  oder  die  Aufdeckung  und  Aufklärung  doloser  Handlungen,  wie  z.B.  von

unterschlagungen  oder  sonstigen  Untreuehandlungen  und  0rdnungswidrigkeiten,  ist ebenso

nicht  Gegenstand  der  Rechnungsprüfung.

Verwendunqsbeschränkunq

Der  Bericht  wird  ausschließlich  im Auftrag  und im Interesse  des  Auftraggebers  erstellt  und

bildet  keine  Grundlage  für  ein allfälliges  Vertrauen  dritter  Personen  auf  seinen  Inhalt.  Der  Be-

richt  dient  ausschließlich  zur  Erfüllung  der  Anforderungen  des  Bundesstiftungs-  und  fondsge-

setzes.  An Dritte  darf  der  Bericht  weder  gänzlich  noch  auszugsweise  ohne  unser  ausdrückli-

ches  Einverständnis  weitergegeben  werden.  Ansprüche  dritter  Personen  können  daher  daraus

nicht  abgeleitet  werden.

Auftraqsbedinqunqen

Wir  erteilen  diesen  Bericht  auf  Grundlage  des  mit  Ihnen  geschlossenen  Auftrags,  dem  auch

mit  Wirkung  gegenüber  Dritten  die  diesem  Bericht  beigefügten  AAB  zugrunde  liegen.

Wien,  am 29.01.2026

smc  Steirer,  Mika  & Comp.

Wirtschaftsprüfung  Steuerberatung

GmbH

Mag.  Stefanie  Unger

(Wirtschaftsprüferin)

SMP  WirtschaftsprüfungsgeseIlschaft  mbH

MMag. PetralEgger. t/.. .
(Wirtschaftspruferin)
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Fonds  zur  Förderung  der  Menschenrechte  jn Gemeinden  und  Regionen,  Graz

Bericht  über  die  Rechnungsprüfung  zum  31.  72.2024

Anlagen

Einnahmen/Ausgabenrechnung  vom  01.01.2024  bis 31.12.2024

Saldenauswertung  vom  01.01.2024  bis 31.12.2024

Vermögensübersicht  per  31.12.2024

Beilagen

Allgemeine  Auftragsbedingungen  für  Wirtschaftstreuhandberufe  (,,AAB")

smc  Steirer  Mika  & Comp.  Wirtschaftsprüfung  Steuerberatung  GmbH

Seite  3



ANLAGEN



Einnahmen-/Ausqabenrechnung  vom  1.1.2024  bis  31.12.2024

Fonds  zur Förderung  der Menschenrechte  in  Gemeinden  und  Regionen

Art  Datum  Beleg

E 10.01  2024  1

A 17.Oi  .2024  2

A 1l  .03.2024  3

A 25.03.2024  5

A 29 03.2024  6

A 1l  06.2024  7

A 28.06.2024  8

A 03f)7.2024  9

A 03  07.2024  9

E 03  07.2024  9

E 06.09.2024  IO

A 19  09.2024  1l

E 26.09.2024  12

A 30 0g.2024  13

A 19.11.2024  14

E 22 ? 1 .2024  15

E 19 12 2024  16

A 31.12.2024  17

EA Kt.  Kost.8e1egtext

1000

7000

7020

7000

3500

6100

3500

7020

7000

7000

1000

3500

1000

35C10

7000

1000

iOOO

3500

Kofinanzierung  ACAD22-23  BMEIA

Cat2-2ü23  4. Quartal

Entschädigung  Kicker  2023

Ca!2-2024  1.Quartal

Kontoführung

Steirer  Mika,  Rechnungsprüfung

KonFoführung

Entschadigung  Uitz  2023

Cat2-2024  2.Quarta1

Refundierung  Fondsabrechnung
2023

Stadt  Graz

Auskunft  Jahresabschl  f. WP

Land  Steiertnark

Kontoführung

Cat2-2024  3 Quarla

BMEIA  ACAD2024

BMElA,  Beitrag  2C125

Kontoführung

Netto

35 000,OO

-72 500,00

-4 950,00

86 750,C10

-82,79

. 1 350,00

-53,36

-11 880.77

-85 750,00

54255,11

150  000,OO

-175,00

150  0(]O,OO

128,90

-85 750,00

20 000,O[)

20 000,OO

- 58,12

USt.

€),OO

O,OO

O,OO

O,OO

o,oo

-270,00

O,OO

-2 376,15

O,OO

O,OO

o,oo

O,OO

O,OO

0 00

O,OO

O,OO

ü,OO

O,OO

Brutto

35 000,OO

- 72 500,(]C1

-4 950,00

-86 750,00

-82,79

-1 620,00

-53,36

-14 256,02

-85 750,00

54255,11

150  000,OO

-175,00

150  000,OO

- i;e,go

-85 750,00

20 000,OO

20 000,OO

-58,'12

Summen: Einnahmen:

Ausgaben:

Saldo:

Netto

429  255,?  i

-349  428,94

79 826,17

USt.

O,OO

-2 646,  15

-2 646,15

Brutto

429 2551 1

-352  ozs,og

77 180,02

Kassa/Bankstand: Stand  am 1.1.2024  (O h):

Stand  am 3t122024  (24h):

407160,15

484  340,17

Der  Fondsvorstand:

Ass.Prof,  i.Fl.  DDr.  Renate  Kicker Dr.  Markus  Uitz



Saldenauswertunq  vom  1.1.2024  bis 31.12.2024

Fonds  zur  Förderung  der Menschenrechte  iri Gemeinden  und Regionen

A)le

1000  - Eintagen  Gfünder

1100 - Prolektförderungen

1200  - Forschungsförderung

1400  - Zinseinnahmen

1500  -

Kooperationszuschüsse

35fü)  - Bankspesen

0000  - Honorare,  WV

6100  - Rech(S-  und

Stecierberatung

7000  - Förderung  Ca(2
Projekte

7020  - Vorstand.'MitgIieder

Zwischenstimme:

Gesamtsumme:

Netto

375  000.OO

-1(18,  t 7

-1 350,00

-276  494,89

-lti  )130.77

79826,17

79 826,17

ü 00

(1,00

-270.00

o,oo

-2 376,15

-2646,15

-2 646,15

Brutto

375  000.OO

-498.17

-1 620,00

-276  494,89

-ü g 206,9',1

77 1 80J)2

?7 18ü,02

Der  Fondsvorstand:

Dr. Markus  Uitz



Vermögensübersicht  per  31.12.2024

Fonds  zur  Förderung  der  Menschenrechte  in Gemeinden  und  Regionen

Kontostand

Nummer  Bezeichnung 484 340.17

1 FMGR-FondskontO
484  340,17

!5umm0:

Der  Fondsvorstand:



BEILAGEN
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Allgemeine

Auftragsbedingungen

für  Wirtschaffstreuhandberufe

(AAB  2018)

Zur  Verfügung  gestellt  vom  Vorstand  der  Kammer  der  Steuerberater:innen

und Wirtschafisprüfer:innen

Ptäambel  und  Allgemeines

(1)  Auftrag  im Sinne  dieser  Bedingungen  meint  jeden  Vertrag  über

vom zur  Ausübung  eines  rtschaftstreuhandberufes  Berechtigten  in

Ausübung  dieses  Betufes  zu erbtingende  Leistungen  (sowühl  faktische

Tätigkeiten  als  auch  die  Besorgung  oder  Durchführung  von

Rechtsgeschäfflen  oder  Rechtshandlungen,  jeweils  im Rahmen  der  §§ 2

oder  3 Wirtschaftstreuhandberufsgeset  2017  (WTBG  2017).  Die  Parkeien

des Auftrages  werden  in Folge  zum  einen,,Aufiragnehmer',  zum  anderen

,,Aufüaggebei'  genannt).

(2)  Diese  Allgemeinen  Auftragsbedingungen  für

Wirtst.haftstreuhandberufe  gliedem  sich  in  zwei  Teile:  Die

Auftragsbedingungen  des l. Teiles  gelten  für Aufträge,  bei denen  die

Auffragserteilung  zum  Bettieb  des  llntetnehmens  des  Auffraggebers

(llnternehmer  iSd  KSchG)  gehört.  Für Verbrauchergeschäffe  gemäß

Konsumentenschutzgeset  (Bundesgesetz  vom  8.3.1979/BGBI  Nr.140  in

det  derzeit  gültigen  Fassung)  gelten  sie  insoweit  der  ll.  Teil  ketne

abweichenden  Bestimmungen  für  diese  enthfüt.

(3)  Im Falle  der  unwlrksamkelt  einer  einzelnen  Bestimmung  ist diese

durch  eine  wirksame,  die dem  angestrebten  Ziel  möglichst  nahe  kommt,

zu ersetzen.

I.TEIL

1. Umfang  und  Ausführung  des  Auflrages

(1)  Der  Umfang  des Auffrages  ergibt  sk.h in  der Regel  aus  der

schriftlichen  Aufftagsvereinbarung  zwist.hen  Aufüaggeber  und

Aufüagnehmer.  Fehlt  diesbezüglich  eine  detaillierke  schriftlk.he

Aufüagsvereinbarung  gilt  im Zweifel  (2)-(4):

(2)  Bei  Beaufttagung  mlt  Steuetbetafüngsleistungen  umfasst  die

Beratungstätigkeit  folgende  Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung  der  Jahtessteuererklärungen  für'die  Einkommen-  oder

K(kperschaffsteuer  sowie  umsatzsteuer  und zwar  auf Grund  der  vüm

Auffraggeber  vorzulegenden  oder  (bei  entsprechender  Vereinbarung)  vüm

Aufftagnehmer  erstellten  Jahresabst.hlüsse  und  sonstiger,  für  die

Besteuerung  eforderlichen  Aufstellungen  und Nachweise.  Wenn  nicht

austkücklich  anders  vereinbark,  sind  die  für  die Besteuerung  erforderlichen

AuTstellungen  und Nachweise  vom  Auffraggeber  beizubringen.

b) Prüfung  der  Bescheide  zu den  unter  a) genannten  Erklätungen.

c) Verhandlungen  mit den Finanzbehörden  im Zusammenhang  mit  den

untet  a) und  b) genannten  Erklärungen  und Bescheiden.

d) Mitwirkung  bei Betriebsprüfungen  und  Auswertung  der  Ergebnisse  von

Bettiebsprüfungen  hinsichtlich  der  unter  a) genannten  Steuern.

e) Mitwkkung  im Rechtsmittelvefahren  hinsichtlich  der  untet  a) genannten

Steuern.

Ethält  der  Auftragnehmer  ftn  die  laufende  Steuerberatung  ein

Pauschalhonürar,  sü  sind  mangels  anderweitiger  schriftlicher

Vereinbarungen  die untet  d) und e) genannten  Tätigkeiten  gesondert  zu

hünorieren.

(3)  Soweit  die  Ausarbeitung  vün  einer  oder  mehreren

Jahtessteueretklärung(en)  zum  übernommenen  Auffrag  zählt,  gehört  dazu

nicht  die  uberprüfung  etwaiger  besonderer  buchmäßiger

Voraussetzungen  sowie  die Prüfung,  üb alle in Betracht  kommenden

insbesondere  umsatzsteuerrechtlichen  Begünstigungen  wahrgenümmen

worden  sind,  es  sei  denn,  hierüber  besteht  eine  nachweisliche

Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leisfüngen gemäß % 2
und 3 WTBG 2017 bedarT jedenfalls nachweislich  einer  gesünderten

Beauftragung.

(5)  Vorstehende  Absätze  (2)  bis  (4)  gelten  nicht  bei

Sachverständigentätigkeit.

(6)  Es  bestehen  keinerlei  Pflichten  des  Aufüagnehmers  zur

Leisfüngserbringung,  Warnung  üder  Aufklärung  über  den llmfang  des

Auftrages  hinaus.

(7)  [)er Aufkragnehmer  ist berechtigt,  sich  zur  Durchführung  des

Auftrages  geeigneter  Mitarbeiter  und  sonstiger  Efüllungsgehilfen

(Subunternehmer)  zu bedienen,  als  auch  sich  bei der  Durchführung  des

Auftrages  durch  einen  Berufsbefugten  substituieren  zu lassen.  Mitarbeiter

im Sinne  dieser  Bedingungen  meint  alle  Persünen,  die  den  Aufüagnehmer

auf  regelmäßiger  oder  dauerhaffer  Basis  bei  seiner  betrieblichen  Tätigkeit

unterstützen,  unabhängig  von  der  Art  der  rechtsgeschäfüichen  Grundlage.

(8)  Der Auftragnehmer  hat bei der Eibringung  seiner  Leistungen

ausschließlich  österreichisches  Recht  zu berücksichtigen;  ausländisches

Recht  ist  nur  bei  ausdrücklicher  schrifüicher  Vereinbarung  zu

berücksichtigen.

(9)  Ändert  sich  die  Rechtslage  nach Abgabe  der abschließenden

schrifflicheri  als  auch  mündlichen  beruflichen  Äußerung,  so  ist der

Auffragnehmer  nicht  verpflicmet,  den  Auftraggeber  auf  Anderungen  oder

sich daraus  ergebende  Folgen  hinzuweisen.  Dies gilt  auch  für in sich

abgeschlossene  Teile  eines  Auftrages.

(lü)  DerAuflraggeberistverpflichtetdafürSorgezutiagen,dassdievon

ihm  zur  VerTügung  gestellten  Daten  vüm  Auffragnehmer  im Rahmen  der

Leistungserbringung  verarbeitet  werden  dürTen.  Diesbezüglich  hat der

Auftraggeber  insbesondere  aber  nicht  ausschließlich  die anwendbaren

datenschutz-  und  arbeitsrechtlichen  Bestimmungen  zu beachten.

(11)  Bringt  der  Aufüagnehmer  bei  einer  Behörde  ein  Anbringen

elektronisch  ein,  so handelt  er -  mangels  ausdrücklicher  gegenteiliger

Vereinbarung  -  lediglich  als Bote  und stellt  dies  keine  ihm üder  einem

einreichend  Bevollmächtigten  zurechenbare  Willeiis-  oder

ssenserklärung  dar.

(12)  Der Auftraggeber  verpflichtet  sk.h,  Personen,  die während  des

Auffragsverhältnisses  Mitatbelter  des Auffragnehmets  sind  oder  waren,

während  und  binnen  eines  Jahres  nach  Beendigung  des

Auftragsveföältnisses  nicht  in seinem  Unternehmen  oder  in einem  ihm

nahestehenden  Unternehmen  zu beschäftigen,  widtigenfalls  er sich  zur

Bezahlung  eines  Jamesbezuges  des  übernümmenen  Mitarbeiters  an den

Auffragnehmer  verpflichtet.

2. Aufklärungspflicht  des  Auftraggebers:  Vollständigkeitserklärung

(1)  Der  Aufüaggeber  hat dafür  zu sorgen,  dass  dem  Aufüagnehmer

auch  ohne  dessen  besondere  Auffordetung  alle  für  die  Ausführung  des

Auffrages  nütwendigen  Unterlagen  zum  vereinbarien  Termin  und  in

Ermangelung  eines  solchen  rechtzeitig  in geeigneter  Form  vorgelegt

werden  und  ihm  von  allen  Vorgängen  und umständen  Kenntnis  gegeben

wird,  die für  die  Ausführung  des  Auffrages  von Bedeutung  sein  können.

Dies gilt auch  für  die Unterlagen,  Vorgänge  und Umstände,  die erst

während  der  Tätigkeit  des  Auffragnehmers  bekannt  werden.

(2)  Der  Aufüagnehmer  ist berechtigt,  die  ihm erteilten  Auskünfle  und

übergebenen  Unterlagen  des  Auflraggebers,  insbesondere

Zahlenangaben,  als  richtig  und  vollständig  anzusehen  und  dem  Auffrag  zu

Grunde  zu legen.  Der  Auftragnehmer  ist ohne  gesonderten  schtifflichen

Auftrag  nicht  verpfllt.htet,  Llnrk.htigkeiten  fest  zu stellen.  Insbesondere  gilt

dies  auch  für  die  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  von  Rechnungen.  Stellt  er

allerdings  unrichtigkeiten  fest,  so hat  er  dies  dem  Auftraggeber  bekannt  zu

geben.  Er hat  im FinanzstrafverTahren  die Rechte  des  Auftraggebers  zu

wahren.

(3)  Der  Aufüaggeber  hat  dem  Auftragnehmer  die Vollständigkeit  der

vürgelegten  Unterlagen  sowie  der  gegebenen  Auskünffe  und  Erklärungen

im  Falle  von  Ptüfungen,  Gutachten  und  Sachverständigentätigkeit

schriftlich  zu bestätigen.

(4)  Wenn  bei der Erstellung  von Jahresabschlüssen  und anderen

Abschlüssen  vom  Aufkraggebet  erhebliche  Risiken  nicht  bekannt  gegeben

worden  sind, bestehen  für den Auftragnehmer  insoweit  diese  Risiken

schlagend  werden  keineilei  Ersatzpflichten.

(5)  Vom  Auffragnehmer  angegebene  Termine  und Zeitpläne  für  die

Fertigstellung  von  Pmdukten  des  Aufüagnehmers  üder  Teilen  davün  sind

bestmögliche  Schätzungen  und,  sofern  nicht  anders  schriföich  vereinbart,

nicht  bindend.  Selbiges  gilt  für  etwaige  Honürarschätzungen:  diese  werden

nach  bestem  Wissen  erstellt  sie  sind  jedoch  stets  unverbindlich.

(6)  Der  Auftraggeber  hat  dem  Auftragnehmer  jeweils  aktuelle

Küntaktdaten  (insbesondere  Zustelladresse)  bekannt  zu  geben.  Der

Auffragnehmer  darf  sich  bis zut  Bekanntgabe  neuer  Kontaktdaten  auf  die

Gültigkeit  der  zuletzt  vom  Auftraggeber  bekannt  gegebenen  Kontaktdaten

verlassen,  insbesondere  Zustellung  an die zuletzt  bekannt  gegebene

Adresse  vornehmen  lassen.



3. Sichetung  det Unabhängigkeit

(1) Der  Auftraggeber  ist verpflichtet,  alle Vorkehrungen  zu treffen,  um
zu verhindem,  dass  die  Llnabhängigkeit  der  Mitarbeiter  des
Auffragnehmers  gefahrdet  wird, und het selbst  jede  Gefährdung  dieser
Unabhängigkeit  zu unterlassen.  Dies gilt insbesondere  ft)t Angebote  auf
Anstellung  und  für  Angebote,  Aufträge  auf  eigene  Rechnung  zu
übernehmen.

(2) De+ Auftraggeber  nimmt  zur  Kentitnis,  dass  seine  hiefür
notwendigen  personenbezogenen  Daten  sowie  Att  und Umfang  inklusive
Leisfüngszeittaum  der  zwischen  Auftragnehmer  und Auftraggeber
vereinbarten  Leisfüngen  (sowohl  Prüfungs-  als  auch
Nichtprüfungsleistungen)  zum Zweck  der  Überprüfung  des Vorliegens  von
Befangenheits-  oderAusschließungsgründen  und lnteressenkollisionen  in
einem  allfälligen  Netzwerk,  dem der  Auflragnehmer  angehört,  verarbettel
und zu diesem  Zweck  an die übrigen  Mitglieder  dieses  Netzwetkes  auch
ins Ausland  übermittelt  weiden.  Hierfür  entbindet  der Auftraggeber  den
Auffragnehmer  nach  dem Datenschutzgesetz  und gemäß  § 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdiücklich  von  dessen  Verschwiegenheitspflicht  Der
Aufttaggeber  kann  die  Embindung  von der Vetschwiegenheitspflichl
jederzeit  widerrufen.

4. Berichterstattung  utid Kommunikation

(1) (Berichterstatfüng  dutch  den Auffragnehmer)  Bei Prüfungen  und
Gutachten  ist, soweit  riichts andetes  vereinbart  wutde,  ein schtifllichet
Bencht  zu erstatten

(2) (Kommunikation  an den Auftraggeber)  Alle auftragsbezügenen
Auskünfle  uiid  Stellungnahmen,  einschließlich  Beöchte,  (allesarm
Wissenserklärungen)  des Auftragnehmers,  seiner  Mitarbeiter,  sonstiger
Efüllungsgehilfen  oder  Substitute  (,,berufliche  Äußerungen")  sind nur  dann
vetbindlich,  wenn  sie  schriftlich  efolgen.  Betufliche  Äußeiungen  in
elektronischen  Dateilormaten,  welche  per Fax oder E-Mail oder unter
Verwendung  ähnlicher  Formen  der  elektronischen  Kommunikation
(speicher-  und wiedetgebefähig  und nicht  mündlich  dh zB SMS aber  nichi
Telefon)  erTolgen,  übermittelt  oder  bestföigt  werden,  gelten  als schrfllich:
dies gilt ausschließlich  für  berufliche  Äußerungen.  Das Risiko  der Erleilung
der beruflichen  Außetungen  durch  dazu  Nichtbefugle  und das Risiko  det
Übeisendu  ng dieser  trägt  der  Aufiraggeber.

(3) (Kommunikation  an den Auftraggeber)  Der Auffraggeber  stimmt
hiermit  zu, dass  der  Auffragnehmet  elektronische  Kommunikation  mit dem
Aufiraggeber  (zB via E-Mail)  in unverschlüsselter  Form vornimmt.  üer
Auffraggeber  erklärt,  über  die  mit  der Verwendung  elektronischer
Kommunikation  verbundenen  Risiken  (insbesondere  Zugang.
Geheimhaltung,  Veranderung  von Nachiichten  im Zuge  der  Übermittlung)
inTormierf  zu  sein.  Der Auflragnehmer,  seine  Mitarbeiter,  sonstigen
ErTüllungsgehilfen  oder  Substifüte  haften  nicht  für Schäden,  die durch  die
Verwendung  elektronischer  Kommunikationsmittel  verursacht  werden.

(4) (Kommunikation  an den Auftragnehmer)  Det Empfang  und die
Weiterleifüng  von  Informationen  an den  Auffragnehmer  und  seine
Mitarbeiter  sind  bei Verwendung  von  Telefon  -  insbesondere  in
Verbindung  mit automatischen  AnruTbeanfworkungssyslemen,  Fax, E-Mail
und anderen  Formen  der elektronischen  Kommunikation  -  nicht immer
sichergestellf.  Auffräge  und wichtige  Infoimationen  gelten daher  dem
Aufiragnehmer  nut  dann als zugegangen,  wenn  sie auch physisch  (nicht
(fetn-)mündlich  oder  elektronist.h)  zugegangen  sind, es sei denn,  es wird
im Einzelfall  der  Empfang  ausdrücklich  bestatigt.  Automatische
Übetmittlungs-  und Lesebestföigungen  gelten  nicht  als  solche
ausdrücklichen  Empfangsbestföigungen.  Dies gilt insbesondere  für die
Übetmittlung  von Bescheiden  und anderen  Informationen  über Fösten
Kntische  und wichtige  Miffeilungen  müssen  daher  per Post oder  Kurier  an
den Aufiragnehmer  gesandt  werden.  Die Übergabe  von Schnffstücken  an
Mitarbeiter  außerhalb  der  Kanzlei  gilt nicht  als Übergabe.

(5) (Allgemein)  Schrifilich  meint  insoweit  in Punkt  4 (2) nicht anderes
beslimmt,  Schrifilichkeit  iSd § 888 ABGB (Unterschrifilichkeit).  Eine
fortgeschrmene  elekttonische  Signatur  (Art.  26 elDAS-
VO, (ELI) Nr. 91 0/20M)  erfülll  das Efordernis  der  Schriftlichkeit  iSd § 888
ABGB (Llnterschiifflichkeit),  soweit  dies innethalb  der Parteiendisposition
liegt.

(6) (Werbliche  Information)  Der  Auftragnehmer  wttd dem  Auffraggeber
yederkehrend  allgemeine  steuerrechtliche  und  allgemeine
wmschaflsrechtliche  Informaöionen  elektronisch  (zB  per  E-Mail)
iibermitteln.  Der  Aufüaggeber  nimmt  zur  Kenmnis,  dass er das Recht  hat,
det Zusendung  von  Direktwetbung  jederzeit  zu widersprechen.

5. Schutz  des geistigen  Eigentums  des Auflragnehmers

(1) Der Auftraggeber  ist verpflichtel  dafür  zu sorgen,  dass die im
Rahmen  des  Aufirages  vom  Auflragnehmer  erstellten  Be;chte,  Gutechten,
Organisationspläne,  EntwürTe,  Zeichnungeri,  Berechnungen  und
dergleichen  nur für  Auftragszwecke  (z.B. gemäß  § 44 Abs 3 EStG 1988)
veiwendet  werden.  Im Übngen  bedarT die Weitergabe  schrifflicher  als auch

mündlicher  beruflicher  Äußeiungen  des Aufüagnehmers  an einen  Dritten
zur Nutzung  der  schrifflichen  Zustimmung  des Aufftagnehmets.
(2) Die  Verwendung  schrifilicher  als  auch  mündlicher  beruflicher
Äußerungen  des Auflragnehmers  zu Werbezwecken  ist unzulässig  ein
Verstoß  berechtigt  den Auffragnehmer  zur  fristlosen  Kündigung  aller  noch
nicht  durchgeführten  Auffrage  des Auffraggebers.

(3) Dem  Auftragnehmer  verbleibt  an seinen  Leistungen  das
Urhebetrecht.  Die Einräumung  von Werknulzungsbewilligungen  bleibt  der
schrfflichen  Zustimmung  des Auflragnehmers  vorbehalten.

6. Mängelbeseitigung

(1) Der Aufiragnehmer  ist berechligl  und vetpflicmet,  nachträglich
hervoikommende  Uniicmigkeiten  und Mängel  in seiner  schrifflichen  als
auch  mündlichen  beruflichen  Äußerung  zu beseitigen,  und verpflichtet,  den
Auftraggeber  hiervon  unverzüglich  zu verständigen.  Er ist berechtigt,  auch
über die ursprüngliche  berufliche  Äußerung  informierfe  Driffe vün der
Änderung  zu vetständigen.

(2) DerAuftraggeberhatAnspruchaufdiekostenloseBeseitigungvon
Unrichtigkeiten,  sofern  diese  durch  den Auffragnehmer  zu verkreten  sind:
dieser  Anspruch  erlischt  sechs Monate  nach etbrachter  Leistung  des
Auftragnehmers  bzw. -  falls eine schriftliche  beruTliche  Äußerung  nicht
abgegeben  wird - sechs Monate  nach Beendigung  der beanstandeten
Tätigkeit  des  Auftragnehmers.

(3) Der  Auffraggeber  hat  bei  Fehlschlägen  der  Nachbesserung
etwaiger  Mängel  Anspruch  auf  Minderung.  Soweit darüber  hinaus
Schadenersatzansprüche  bestehen,  gilt Punkt  7.

7. Haftung

(1) Sämtliche  Haffungsregelungen  gelten  für alle Streitigkeiten  im
Zusammenhang  mit  dem  Auffragsveföältnis,  gleich  aus  welchem
Rechtsgrund.  üer  Auffragnehmer  haffet  für Schäden  im Zusammenhang
mit dem Auffragsveföältnis  (einschließlich  dessen  Beendigung)  nur bei
Vorsatz  und grober  Fahrlässigkeit.  Die Anwendbarkeit  des § 1298  Satz  2
ABGB  wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle  grober  Fahrlässigkeit  beträgt  die  Ersatzpflicht  des
Auftragnehmers  höchstens  das  zehnfache  der
Mindestversicherungssumme  der Berufshaftpflichtversicherung  gemäß  §
11 Wirtschaffstteuhandberufsgesetz  2017 (WTBG  2ü17) in der jeweils
geltenden  Fassung.

(3) Die Beschtänkung  der  Haffung  gemäß  Punkt  7 (2) bezieht  sich auf
den einzelnen  Schadensfall.  Der einzelne  Schadensfall  umfasst  sämtliche
Folgen  einer  Pflichtverletzung  ohne Rücksicht  darauf,  ob Schäden  in
einem  oder  in mehreten  aufeinandet  folgenden  Jahren  entsfönden  sind.
Dabei  gilt  mehrTaches  auT gleicher  üder  gleichartiger  Fehlerquelle
beruhendes  Tun  odet  untetlassen  als eine einheitliche  Pflichtverletzung,
wenn  die betreffenden  Angelegenheiten  miteinander  in rechtlichem  und
w'rkschafllichem  Zusammenhang  stehen.  Ein einheillicher  Schaden  bleibt
ein einzelner  Schadensfall,  auch  wenn  er auf  memeten  Pflicmveiletzungen
betuht.  Weiters  ist, außer  bei vorsfözlicher  Schädigung,  eine  Haftung  des
Aufiragnehmers  für entgangenen  Gewinn  sowie  Begleit-,  Fülge-,  Neben-
oder  ähnliche  Schäden,  ausgeschlossen.

(4) Jeder  Schadenersatzanspruch  kann  riur innerhalb  von  sechs
Monaten  nachdem  der oder  die Anspruchsberechtigten  von dem  Schaden
Kenntnis  erlengt  haben, spfüestens  eber  innerhalb  von drei Jahren  ab
Eintritt  des (Primär)Schadens  nach  dem  anspruchsbegründenden  Ereignis
gerichtlich  geltend  gemacht  werden,  sofern  nicht  in gesetzlichen
Vorschriffen  zwingend  andere  Verjährungsfristen  festgesetzt  sind.

(5) Im Falle  der (tatbestandsmäßigen)  Anwendbarkeit  des § 275 uGB
gelten  dessen  Haftungsnormen  auch  dann,  wenn  an der  [)utchführung  des
Auflrages  mehrere  Personen  beteiligt  gewesen  oder  mehrere  zum Ersatz
vetpflichtende  Handlungen  begangen  worden  sind und ohrie  Rücksicht
darauf,  ob andere  Beteiligte  vorsätzlich  gehandelt  haben.

(6) In Fällen,  in denen  ein fekmlicher  Bestätigungsvermerk  erkeilt wird,
beginm  die  Verjährungsfrlst  spätestens  mit  Erfeilung  des
Bestföigungsvermerkes  zu laufen.

(7) WirddieTätigkeitunterEinschaltungeinesDötten,z.B.eiriesDaten
verarbeifenden  Unternehmens,  durchgefüM,  so  gelten  mil
Benachrichtigung  des Auftraggebers  darüber  nach Gesetz  oder  Vertrag
be-  oder entstehende  Gewährleistungs-  und Schadenersatzanspiüche
gegen  den Dritten  als an den Auffraggeber  abgetreien.  Der  Auffragnehmer
haftet, unbeschadet  Punkt  4. (3), diesfalls  nur für Verschulden  bei der
Auswahl  des Dfüten.

(8) Eine  Haftung  des Aufiragnehmers  Dntten  gegenüber  ist in jedem  Fall
ausgeschlossen.  Getaten  [)rfflte mit der  Atbeit  des Auftragnehmers  wegen
des Auftraggebers  in welcher  Form auch immer  in Kontakt  hat der
Auftraggeber  diese  über  diesen  llmstand  ausdrücklich  aufzuklären.  Soweit



ein solcher  Haftungsausschluss  gesetzlich  nicht  zulässig  ist oder  eine

Haffung  gegenüber  Dötfen  vom  Auffragnehmer  ausnahmsweise

(ibernommen  wuide,  gelten  subsidiät  diese  Haffungsbeschränkungen

jedenfalls  auch  gegenüber  Drmen.  D+itte  konnen  jedenfalls  keine

Anspiüche  sfellen,  die über  einen  allfälligen  Anspruch  des  Aufüaggebers

hinausgehen.  Die  Haffungshöchstsumme  gilt  nur  insgesamt  einmal  fur  alle

Geschädigten,  einschließlich  det  Etsatzansprüche  des Aufüaggebers

selbst,  auch  wenn  mehrere  Personen  (der  Auftraggeber  und  ein Dritfer

oder  auch  mehrere  Dritte)  geschädigt  worden  sind  Geschädigte  werden

nach  ihrem  Zuvorkommen  befriedigt.  Der  Aufiraggeber  wird  den

Auftragnehmer  und  dessen  Mitarbeiter  von sämtlichen  Ansprüchen  Drittet

im Zusammenhang  mit  der  Weitergabe  sctmfllicher  als auch  mOndlicher

betuflicher  Äußerungen  des Auffiagnehmets  an diese  Dntte  schad-  und

klaglos  halten.

(9)  Punkt  7 gilt  auch  für  allfällige  Haffungsansprüche  des  Auftraggebets

im  Zusammenhang  mif  dem  Aufttagsverhältnis  gegenüber  Dötten

(ErTüllungs-  und  Besorgungsgehilfen  des  Auffragnehmers)  und  den

Subslituten  des  Aufüagnehmets.

8. Vetschwiegenheitspflichi,  [)atenschutz

(1)  Der  Auffragnehmer  ist gernäß  § 80 WTBG  2C117 verpflichtel,  über

alle  Angelegenheiten,  die ihm im Zusammenhang  mit  seiner  Tatigkeit  für

den Aufiraggeber  bekannl  werden,  Stillschweigen  zu bewahren,  es sei

denn,  dass  derAuffraggebetihn  von  dieser  Schweigepflicht  entbindet  oder

geselzliche  Äußerungspflichten  entgegen  stehen.

(2)  Soweit  es zur  Vefolgung  von Ansprüchen  des Aufiragnehmers

(insbesondere  Ansprüche  auf  Honotar)  oder  zur  Abwehr  von  Ansprüchen

gegen  den  Auftragnehmet  (insbesondere  Schadenersafzansprüche  des

Aufiraggebets  oder  Drtter  gegen  den  Auffragnehmer)  notwendig  ist,  ist  der

Aufiragnehmet  von  seinet  beruflichen  Verschwiegenheitspflicht

entbunden.

(3)  Der  Auftragnehmer  darT  Benchte,  Gutachten  und  sonstige

schrffliche  berufliche  Außerungen  über  die Etgebnisse  seiner  Tätigkeit

Dötten  nur  mit  Einwilligung  des  Aufüaggebers  aushändigen,  es sei denn,

dass  eine  gesetzliche  Ve+pflichtung  hierzu  besteht.

(4)  Der  Auffragnehmer  ist datenschutzrechtlich  Vetantwofüicher  im

Sinne  der  Datenschutz-Grundverordnung  (,,DSGVO")  hinsichtlich  aller  im

Rahmen  des Auftrages  verarbeiteter  personenbezogenen  Daten.  Der

Aufiragnehmer  ist  daher  befugt,  ihm  anvetttaute  personenbezügene  Daten

im  Rahmen  der  Grenzen  des  Auffrages  zu  verarbeiten.  Dem

Auflragnehmer  überlassene  Materalien (Papier und Datentr%er) werden
gtundsätzlich  nach  Beendigung  der  diesbezüglichen  Leisfüngserbrngung

dem Auflraggeber  oder  an vom  Aufüaggeber  namhafl  gemachte  Dritte

übergeben  oder  wenn  dies  gesonderl  vereinbarf  ist vom  Auffragnehmet

verwahrt  oder  vernichtet.  Der  Auffragnehmet  ist berechtigt  Kopien  devon

aufzubewahren  soweit  er diese  zur ordnungsgernäßen  Dokumentetion

seiner  Leistungen  benötigt  odet  es rechtlich  geboten  oder  berufsüblich  ist

(5)  Sofern  der  Auftragnehmer  den  Auffraggeber  dabei  unterstützt,  die

den Auffraggeber  als datenschutzrechtlich  Verantwortlichen  trefferiden

Pflichlen  gegenüber  Bettoffenen  zu erfüllen,  so ist der Auffragnehmer

betechtigt,  den  entstandenen  tatsächlichen  Aufwand  an den  Auftraggeber

zu verrechnen.  Gleiches  gilt, für den Aufwand  der  für Auskünffe  im

Zusammenhang  mit  dem  AufüagsvetMltnis  anfällt,  die nach  Entbindung

von  der Verschwiegenhefflspflicht  durch  deri  Aufiraggeber  gegenüber

Dntlen  diesen  Dritten  erteilt  werden.

9. Rückt;tt  und Kündigung  (,,Beendigung")

(1)  Die Erklärung  det  Beendigung  eines  Aufirags  hat schrifflich  zu

erlolgen  (siehe  auch  Punkt.  4 (4)  und  (5)).  Das  Etlöschen  eirier

bestehenden  Vollmacht  bewirkt  keine  Beendigung  des  Auffrags

(2)  Soweil  nicht  etwas  anderes  sctmftlich  veteinbarl  oder  gesetzlich

zwingend  vorgeschreben  isl  können  die Vefragsparkner  den Vertrag
jedetzeit  mit  sofortiger  Wirkung  beendigen.  Der  Honoraranspruch

bestimmt  sich  nach  Punkt  11.

(3)  Ein  Dauerauffrag  (befösteter  oder  unbefösteter  Auffrag  über,  wenn

auch nicm  ausschließlich,  die Etbringung  wiederholter  Einzelleistungen,

auch mit Pauschalvergütung)  kann  alletdings,  süweit  nichts  anderes

schnftlich  vereinbart  ist,  ohne  Vorliegen  eines  wichtigen  Gtundes  nur  umet

Einhalfüng  einer  Frist  von drei Monaten  (,,Beendigungsföst")  zum Ende

eines  Kalendetmonats  beendet  wetden.

(4)  NachErklärungderBeendigungeinesDauerauffrags-sind,süweit

im Folgenden  nicht  abweichetid  bestimmt,  nur  jene  einzelnen  Werke  vom

Auffragnehmer  noch  fefügzustellen  (vetbleibendet  Auffragsstand),  deren

vollständige  Ausführung  irinerhalb  der Beendigungsfrist  (grundsätzlich)

müglich  ist, soweit  diese  innerhalb  eines  Monats  nach  Beginn  des  Laufs

der Beendigungsfrist  dem  AuTtraggeber  scmifllich  im Sinne  des  Punktes  4

(2) bekannt  gegeben  werden.  Der  verbleibende  Auflragsstand  ist innerhalb

det Beendigungsfnsi  feriig  zu  stellen,  sofern  sämtliche  erforderlichen

Unterlagen  rechtzeitig  zur  Verfügung  gestellt  werden  und soweit  nicht  ein

wichtiger  Grund  vorliegt,  der  dies  hindert.

(5)  Wären  bei  einem  [)auerauffrag  mehr  als  2 gleichartige.

üblicherweise  nur  einmal  jährlich  zu  erstellende  Werke  (z.B.

Jahresabschlüsse,  Steuererklärungen  etc.)  fetiig  zu stellen,  so zählen  die

übet  2 hinaus  gehenden  Werke  nui  bei ausdrücklichem  Einvetständnis  des

Auffraggebers  zum  verbleibenden  Auflragsstand.  Auf  diesen  umstand ist

der  Auftraggeber  in der  Bekanntgabe  gemäß  Punkt  9 (4) gegebenenfalls

ausdrücklich  hinzuweisen.

10. Beendigung  bei  Annahmeverzug  und unteilassener  Mitwirkung  des

Auftraggebers  und rechtlichen  Ausf[)hrungshindernissen

(1)  KommtderAufüaggebermitderAnnahmedetvomAufüagnehmer

angebotenen  Leistung  in Verzug  oder  untenässt  der  Aufüaggeber  eine  ihm

nach  Punkt  2.  oder  sonst  wie  obliegende  Milwirkung,  so  ist der

Auflragnehmer  zur  fnstlosen  Beendigung  des  Vertrages  berechtigt

Gleiches  gilt,  wenn  der  Auffraggeber  eine  (auch  teilweise)  Durchführung

des  Auffrages  verlangt,  die,  nach  begründetem  Dafürhalten  des

Auffragnehmers,  nicht  der Rechtslage  oder  berufsüblichen  Grundsätzen

entspricht.  Seine  Honoiaransprüche  bestimmen  sich nach  Punkt  11.

Annahmeverzug  sowie  unterlassene  Mltwitkung  seitens  des  AuTtraggebers

begründen  auch  dann  den  Anspruch  des  Auffragnehmers  auf  Ersatz  der

ihm hierdurch  entstandenen  Mehraufwendungen  sowie  des  verursachten

Schadens,  wenn  der  Aufüagnehmer  von seinem  Kündigungsrecht  keinen

Gebrauch  macht.

(2)  Bei Verträgen  über  die Führung  der  Bücher,  die Vornahme  der

Personalsachbearbeitung  oder  Abgabenverrechnung  ist eine frisllose

Beendigung  durch  den  Auftragnehmer  gemäß  Punkt  10  (1 ) zulässig.  wenn

der  Auffraggeber  seiner  Mitwi+kungspflicht  gemäß  Punkt  2. (1) zweimal

nachweislich  nicht  nachkommt

11. Honoraranspruch

(1 ) Umerbleibt  die  Ausfümung  des  Auffrages  (z B wegen  Rucktriff  oder

Kündigung),  so gebuhrt  dem  Auffragnehmer  gleichwohl  das  vereinbarte

Entgelt  (Honorar),  wenn  er zur  Leisfüng  bereit  war  und durch  Umstände,

deren  Ursache  auf  Seiten  des  Aufüaggebers  liegen,  ein  b1o13es

Mitverschulden  des  Auffragnehmers  bleibt  diesbezüglich  außer  Ansatz,

daran  gehindert  worden  isl  der  Auffragnehmer  braucht  sich  in diesem  Fall
nicht  anrechnen  zu lassen,  was  er  durch  anderweitige  Verwendung  seiner

und seiner  Mitarbeiter  Atbeltskraft  erwirbt  oder  zu erwerben  unterlässt.

(2)  Bei  Beendigung  eines  Dauerauffrags  gebüM  das vereinbarte

Entgelt  für  den  verbleibenden  Auflragsstand,  sofern  er fettiggestellt  wird

oder  dies  aus  Grfinden,  die  dem  Aufiraggeber  zuzurechnen  sind,

unteibleibt  (auf  Punkt  11.  (1)  wird  verwiesen).  Vereinbarte

Pauschalhonorare  sind  gegebenenfalls  zu aliquotieten.

(3)  Umerbleibt  eine  zur  Ausführung  des  Werkes  erTorderliche

Mitwirkung  des  Auftraggebers,  so isl  det  Aufiragnehmer  auch  berect+ligt

ihm zur  Nachholung  eine  angemessene  Frist  zu setzen  mit  der  Erklärung,

dass  nach  ftuchtlosem  Verstreichen  der  Frist  der  Verfrag  als aufgehoben

gelte,im  Übrigen  gelten  die Folgen  des  Punkt  11.  (1 ).

(4)  Bei Nichteinhaltung  der  Beendigungsfnst  gemäß  Punkt  9. (3) durch

den  Aufitaggeber,  süwie  bei  Verftagsauflosung  gemäß  Punkt  10.  (2) durch

den  Aufttagnehmer  behält  derAuflragnehmer  den  vollen  Honoraranspruch

fur  drei  Monate.

12. Honorar

(1)  Sofern  nicht  ausdrücklich  Unentgeltlichkeit  veteinbart  ist wird
jedenfalls  gemäß  § 10C14 und  § 1152  ABGB  eine  angemessene

Emlohnung  geschuldet.  Höhe  und  Art des  Honoraranspruchs  des

Auflragnehmers  ergeben  sich  aus  der  zwischen  ihm  und  seinem

Aufüaggeber  getroffenen  Veteinbarung.  Sofern  nicht  nachweislich  eine

andere  Vereinbarung  getroffen  wurde  sind  Zahlungen  des  Auffraggebers

immer  auf  die  älteste  Schuld  anzurechnen.

(2)  Die  kleinste  verrechenbare  Leistungseinheit  beträgt  eine

Vierkelsfünde.

(3)  Auch  die  Wegzeit  witd  im notwendigen  Umfang  vetrechnet.

(4)  DasAktenstudiumindereigenenKanzlei,dasnachAttundumfang

zur Vorbereifüng  des Aufüagnehmers  notwendig  ist, kann  gesondert

verrechnet  werden.

(5)  Erweist  sich  durch  nachträglich  hervorgekommene  besondere

Umstände  oder  auf Grund  besünderer  Inanspruchnahme  durch  den

Aufüaggeber  ein bereits  vereinbartes  Entgelt  als unzureichend,  so hat  der

Aufüagnehmer  den  Aufiraggeber  darauf  hinzuweisen  und  sind

Nachverhandlungen  zur  Veteinbatung  eines  angemessenen  Entgelts  zu

f[)hren  (auch  bei  unzuteichen4en  Pauschalhonüraren).



(6) Der  Auffragnehmer  verrechnet  die  Nebenkosten  und  die
Umsatzsteuer  zusätzlich.  Beispielhaft  aber  nicht  abschließend  im
Folgenden  (7) bis (9).

(7) Zu den vetrechenbaren  Nebenkosten  zählen  auch belegte  oder
pauschalierte  Barauslagen,  Reisespesen  (bei Bahnfehrlen  1 Klasse),
Diäten,  Kilometergeld,  Kopierkosten  und ähnliche  Nebenkosten

(8) Bei besonderen  HaffpflichtvetsicherungserTordernissen  zählen  die
betreffenden  Versicherungspramien  (inkl. Veisicherungssteuer)  zu den
Nebenkosten.

(9) Weiters  sind  als Nebenkosten  auch  Personal-  und
Sachaufwendungen  f[)r die  Etstellung  von Berchten,  Gutachten  uti
anzusehen.

(10)  Für die Ausführung  eines Auftrages,  dessen  gemeinschaftliche
Erledigung  mehreren  AuTtragnehmern  übertragen  worden  isl  wird von
jedem  das seiner  Tätigkeit  entsprechende  Entgelt  verrechnet

(11)  Entgelte  und  Entgeltvorst.hüsse  sind  mangels  anderer
Vereinbarungen  soforf  nach deren  schnfflicher  Geltendmachung  föllig.  F[)r
Entgellzahlungen,  die später  als 14 Tage  nach Fälligkeit  geleistet  werden,
können  Verzugszinsen  vetrechnet  werden.  Bei  beiderseitigen
l1nternehmergeschäften  gelten  Veizugszinsen  in der in § 456t  und 2.
Satz UGB  festgelegten  Höhe.

(12)  DieVerjihrungrichtetsichnach§1486ABGBundbeginntmitEnde
der  Leistung  bzw.  mit  späterer,  in angemessener  Frist  erfolgtet
Rechnungslegung  zu laufen.

(13)  Gegen  Rechnungen  kann  innerhalb  von  4 Wochen  ab
Rechnungsdatum  schrifllich  beim  Aufüagnehmer  Einspruch  eföoben
wetden.  Andernfalls  gilt die Rechnung  als anerkannt.  Die Aufnahme  einer
Rechnung  in die Bücher  gilt jedenfalls  als Anerkenntnis.

(14)  Auf  die Anwendung  des § 934 ABGB  im Sinne  des § 351 UGB,  das
ist die Anfechtung  wegen  Vetk[)rzung  über  die Hälffe  für  Geschäffe  unter
unternehmem,  wird  verzichtet.

(15)  Falls  bei  Aufüägen  betreffend  die  Führung  der Bücher,  die
Vornahme  der Personalsachbearbeitung  oder Abgabenverrechnung  ein

Pauschalhonorar  vereinbart  isi  so sind mangels  anderweitiger  schöftlichet
Vereinbarung  die Vetttetungstätigkeit  im Zusammenhang  mit abgaben-
und befflragsrechtlichen  Ptufungen  aller  Ari einschließlich  der  Abschluss
von Vergleichen  über Abgabenbemessungs-  oder Beitragsgrundlagen,
Beöchterstattung,  Rechtsmittelerhebung  uä gesonderk  zu hononeren
Sofern  nichts  anderes  schnftlich  vereinbart  ist, gilf das Honorar  als jeweils
für ein Auffragsjahr  vereinbart.

(16) Die Bearbeitung  besonderer  Einzelftagen  im Zusammenhang  mit
den im Punkt  12. (15) genannten  Tätigkeiten,  insbesündere  Feststellungen
über  das  prinzipielle  Voniegen  einer  Pflichtvetsichetung,  erTolgt nur
aufgrund  eines  besonderen  Auffrages.

(17)  DerAuffragnehmeikannentsprechendeVorschüssevedangenund
seine (forkgesetzte)  Tätigkeit  von der  Zahlung  dieser  Vorschüsse  abhängig
machen.  Bei Dauerauffrägen  darT die Erbringung  weiterer  Leistungen  bis
zui Bezahlung  fr[)herer  Leistungen  (sowie  allfälliger  Vorschüsse  gemäß
Satz 1) verweigerf  werden.  Bei Erbnngung  von Teilleisfüngen  und offener
Teilhünorierung  gilt dies sinngemäß.

(18) Eine Beanstandung  der Atbeiten  des Auflragnehmers  berechtigt,
außer bei  offenkundigen  wesentlichen  Mängeln,  nicht zur auch nur
teilweisen  Zutückhalfüng  der ihm nach Punkt  12. zustehenden  Honorare,
sonstigen  Entgelte,  Kostenersätze  und Vorschüsse  (Vergütungen).

(19) Eine Aufrechnung  gegen Forderungen  des Auflragnehmers  auf
Vergüfüngen  nach Punkt  12. ist nur mit unbestriffenen  oder  rechtskräffig
festgestellten  Forderungen  zulässig

13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang  mit Punkt  12. (17) wird auf das gesetzliche

Zuiückbehaltungsrecht  (§ 47'1 ABGB,  F3 389 UGB) verwiesen wird das
Zurückbehaltungsrecht  zu Unrechl  ausgeübt,  haftet  der Auffragnehmer
(yundsätzlich  gernäß  Punkt  7. aber  in Abweichung  dazu  nur bis zur Höhe
seiner  noch  offenen  Fordetung.

(2) DerAuffraggeberhatkeinenAnspruchaufAusfolgungvonimZuge
dei Auflragsefüllung  vom Auflragnehmer  erstellten  Arbeitspapieren  und
ähnlichen  Unterlagen.  Im Falle  der  AuffragserT[)llung  umer Einsatz
elektronischer  Buchhalfüngssysteme  ist der Aufüagnehmer  berechtigt,
nach Übergabe  sämtlicher  vom Aufiragnehmer  aufüagsbezogen  damit
erstellter  Daten,  für  die den Auffiaggeber  eine  Aufbewamungspflicht  triffl,
in einem  strukfürietten,  gängigen  und maschinenlesbaren  Format  an den
Auflraggeber  bzw.  an den  nachfolgenden  Wirtschafistreuhänder,  die
Daten zu löschen.  Für die Übergabe  dieser  Daten  in einem  strukturierten,
gängigen  und  maschinenlesbaren  Format  hat  der  Aufüagnehmet

Anspruch  auf ein angemessenes  Honorar  (Punkt  12 gilt sinngemäß)  Ist
eine  Übetgabe  diese+a Daten  in einem  sttuktuiierien,  gängigen  und
maschinenlesbaren  Format  aus besonderen  Gründen  unmöglich  oder
untunlich,  keinnen diese  ersatzweise  im Vollausdruck  übetgeben  werden.
Eine  Honorierung  stehl  diesfalls  dafür  nicht  zu.

(3)  Der  Auffragnehmer  hat  auf  Verlangen  und  Kosten  des
Auflraggebers  alle Unterlagen  hetauszugeben,  die er aus Anlass  seiner
Tföigkeit  von  diesem  erhalten  haf.  Dies  gilt jedoch  nicht füt  den
Schnfiwechsel  zwischen  dem Aufttagnehmer  und seinem  Auffraggebet
und für die Schöftstücke,  die der  Aufiraggeber  in Utschriff  besitzt  und für
Schriffstücke,  die  einer  Aufbewahrungspflicht  nach  den  für  den
Auffragnehmer  gettenden  rechtlichen  Bestimmungen  zu+ Vethinderung
von Geldwäsche  unterliegen.  Der  Auftragnehmer  kann  von unterlagen,  die
er an den Auffraggeber  zurückgibt,  Abschtiffen  oder  Fotokopien  anferfigen.
Sind diese Unterlagen  beteits  einmal an den Aufüaggeber  übermiffelt
worden  so  hat der Auflragnehmer  Anspruch  auf ein angemessenes
Honorar  (Punkt  12. gilt sinngemäß).

(4)  Der  Auftraggeber  hat die  dem  Auffragsnehmet  übergebenen
Umerlagen  nach  Abschluss  derArbeiten  binnen  3 Monaten  abzuholen.  Bei
Nichtabholung  übetgebener  Umenagen  kann der Auftragnehmer  nach
zweimaliger  nachweislicher  Aufforderung  an den  Auflraggeber,
übergebene  Unterlagen  abzuholen,  diese  auf dessen  Kosfen  zurückstellen
und/oder  ein angemessenes  Honorar  in Rechnung  stellen  (Punkt  12. gilt
sinngemäß).  Die  weitere  Aufbewahrung  kann auch auf Kosten des
Auffraggebers  durch  Dritte  efolgen.  Der  Auflragnehmer  haftet  im Weiteren
nicht  für  Folgen  aus  Beschädigung,  Verlust  oder Vemichtung  der
Unterlagen.

(5)  Der Auffragnehmer  ist betechtigt,  fallige  Honoraforderungen  mit
etwaigen  Depotguthaben,  Verrechnungsgeldern,  Treuhandgeldem  oder
andeien  in seiner  Gewahrsame  befindlichen  liquiden  Mitteln  auch bei
ausdrücklicher  Inverwahrungnahme  zu kompensieren,  sofern  der
Aufüaggeber  mit einem Gegenanspruch  des Aufftagnehmers  rechnen
musste.

(8)  Zur  Sichetung  einer  bestehenden  oder  künffigen  HonorarTorderung
ist det Auffragnehmer  beiechtigt,  ein finanzamtliches  Guthaben  oder  ein
anderes  Abgaben-  oder Beitragsguthaben  des Auftraggebers  auf ein
Anderkonto  zu transferieren.  Diesfalls  ist der Auftraggeber  vom efolgten
Transfer  zu verständigen.  Danach  kann  der  sichergestellte  Bettag
emweder  im Einvemehmen  mit  dem  Aufttaggeber  oder  bei
Vollstreckbarkeiö  der Honorafotderung  eingezogen  werden.

14. Anzuwendendes  Recht,  ErTüllungsort,  Gerichtsstand

(1) Für  den  Aufirag,  seine  Durchfühtung  und  die  sich  hieraus
etgebenden  Ansprüche  gilt ausschließlich  österreichisches  Recht  unter
Ausschluss  des nationalen  Verweisungsrechts.

(2) Efüllungsort  ist  det  Ort det  beruflichen  Niederlassung  des
Auffragnehmers.

(3) Gerichtsstand  ist -  mangels  abweichender  schrifflicher
Vereinbarung  -  das sachlich  zuständige  Gericht  des Etfüllungsortes.



Il. TEIL (9) Verträge  über  wiedetkehrende  Leistungen:

15. Ergänzende  Bestimmungen  für  Verbtauchergeschäfte

(1) Für Verfräge  zwischen  Wirtschaftstreuhändern  und Verbtauchern
gelten  die zwingenden  Bestimmungen  des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auflragnehmer  hafiet  nur für vorstitzliche  und grob  fahrlässig
verschuldete  Vetletzung  der Obemommenen  VetpTlichtungen.

(3) Anstelle  der  im Punkl  7 Abs 2 normierfen  Begrenzung  ist auch im
Falle grober  Fahtlassigkeit  die Ersatzpflicht  des Auffragnehmers  nicht
begtenzt.

(4) Punkt  6 Abs  2 (Frist  fOt Mängelbeseitigungsanspruch)  und Punkt  7
Abs 4 (Geltendmachung  der Schadenetsatzansprüche  innethalb  einer
bestimmten  Frist)  gilt nicht

(5) Rückttnfsrecht  gemäß  § 3 KSchG:

Hat der  Veibraucher  seine  Vertragserklärung  nicht  in den  vom
Auftragnehmei  dauernd  benützfen  Kanzleiräumen  abgegeben,  so kann er
von seinem  Verlregsamrag  odervom  Verfrag  zutücktreten.  Dieser  Rücktritf
kann bis zum  Zustandekommen  des Vemages  oder  danach  binnen  einer
Woche  erklärt  werden:  die Frist  beginnt  mit der  Ausfolgung  einer  Urkunde,
die zumindest  den Namen  und die Anschrft  des Auftragnehmers  sowie
eine Belehrung  über das Rücktöffsrechf  enthäll,  an den Verbraucher,
frühestens  jedoch  mit dem  Zustandekommen  des Vertrages  zu leufen.  Das
Rticktrmsrecht  steht  dem Verbtaucher  nicht  zu,

t  wenn  er  selbst  die  geschäTtliche  Verbindung  mit  dem
Auftragnehmer  oder dessen  Beauflragten  zwecks  Schließung  dieses

Verfrages  angebahnt  hal

2. wenn  dem  Zustandekommeti  des  Vertrages  keine
Besprechuiigen  zwischen  den  Beteiligten  oder  ihren  Beauftiagten
vorangegangen  sind  oder

3. bei Verträgen,  bei denen  die beiderseitigen  Leistungen  sofort
zu etbringen  sind, wenn  sie üblicherweise  von Auflragnehmern  außerhalb
ihret  Kanzleiräume  geschlossen  werden  und das vereinbarte  Entgelt  € 15
nicht ubersteigt

Der Rücktrtt  bedaf  zu seiner  Rechtswirksamkeit  der Schriföorm.  Es
genügt,  wenn  der  Verbraucher  ein  Schnftstück,  das  seine
Veriragserklätung  oder  die  des  Auftragnehmers  enthält,  dem

Auflragnehmer  mit einem  Vermerk  zurückstellt,  der erkennen  lässt  dass
der Vetbraucher  das Zustandekommen  oder die Aufrechterhaltung  des
Vertrages  ablehnt.  Es genügt,  wenn  die Erklärung  innerhalb  einet  Woche
abgesendet  wird.

Ttnf der Verbraucher  gemäß  § 3 KSchG  vom Vertrag  zur[)ck,  sü hat Zug
um Zug

L  der  Auftragnehmer  alle  empfangenen  Leistungen  samt
gesetzlichen  Zinsen  vom  Empfangstag  an zurückzuerstatten  und den vom
Vetbraucher  auf die  Sache  gemachten  notwendigen  und nOtzlichen
AuTwand zu ersetzen,

2. derVerbrauchet  dem Aufüagnehmer  den Weri  der  Leistungen  zu
vetg[iten,  soweit  sieihm  zum klaren  und überwiegenden  Vorkeil  gereichen.

Gemäß § 4 Abs 3 KSchG  bleiben  Schadene+satzansprüche  unberührt

(6) Kostenvoranschlage  gemäß  § 5 KSchG:

F[ir die Erstellung  eines  Kostenvoranschlages  im Sinn des § 11 7üa  ABGB
durch den Aufltagnehmet  hat der Verbraucher  ein Entgelt  nur dann zu
zahlen, wenn  er vother  auf diese  Zahlungspflicht  hingewiesen  worden  ist.

Wird dem Verftag  ein Kostenvoranschlag  des Auffragnehmers  zugrunde
gelegt, so  gilt dessen  Richtigkeit  als gewährleistet,  wenn nicht das
Gegenteil  ausdtücklich  etkW  ist.

(7) Mängelbeseitigung:  Punkt  6 wird  etgänzt:

Isl der Auflragnehmer  nach § 932 ABGB  verpflichtet,  seirie  Leistungen  zu
verbessern  oder Fehlendes  nachzutragen,  so hat er diese Pflicht  zu
eifüllen,  an dem Ort, en dem die Sache  übetgeben  worden  ist  Ist es für
den Verbraucher  tunlich,  die Werke  und Llnterlagen  vom Auflragnehmet
gesendet  zu erhalten,  so kann dieser  diese  Übersendung  auf  seine  Gefahr
und Kosten  vornehmen.

(8) Gerichtsstand:  Anstelle  Punkt  14. (3) gilt

Hat derVerbtaucherim  Inland  seinen  Wohnsitz  oder  seinen  gewöhnlichen
Aufemhalt  odet  ist er im Inland  beschäffigl  so kann für  eine  Klage  gegen
ihn nach den  §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 1C14 Absl  JN nur  die Zuständigkeif
eines Gerichtes  begtündet  werden,  in dessen  Sprengel  der  Wohnsitz,  der
gewöhnliche  Aufenthalt  oder  der  Orf der  Beschäffigung  liegt.

(a) Verträge,  durch  die sich dei  Aufkragnehmet  zu Werkleistungen
und der  Verbraucher  zu wiederholten  Geldzahlungen  verpflichten  und die
fur eine unbestimmte  oder  eine  ein Jahr  [ibersteigende  Zeit geschlossen
worden  sind, kann  der  Vetbraucher  umer  Einhaltung  einer  zweimonatigen
Frist zum Ablauf  des ersten  Jahres,  nachher  zum Ablauf  jeweils  eines
halben  Jahres  kündigen.

(b) lstdieGesamtheitderLeisfüngeneinenachihrerArfunteilbare
Leisfüng,  deten Umfang  und Preis schon bei der Vertregsschließung
beslimtm  sind, so kann der erste  Kündigungstermin  bis zum Ablauf  des
zweiten  Jahres  hinausgeschoben  werden.  In solchen  Vetträgen  kann die
Kündigungsftist  auf höchstens  sechs  Monate  verlängerf  werden.

(c)  ErTorderf die Erfüllung  eines bestimmten,  in lit a) genannten
Verftages  erhebliche  Aufwendungen  des Auflragnehmers  und hai er dies
dem  Verbraucher  spföestens  bei  der  Vettragsschließung  bekannf
gegeben,  so können  den Umständen  angemessene,  von den in lit. a) und
b) genannten  abweichende  Kündigungstermine  und Kündigungsfösten
vereinbarl  werden.

(d)  Eine  Kündiguiig  des  Verbrauchers,  die  nicht fristgerecht
ausgespiochen  worden  ist,  wird  zum  nächslen  nach  Ablauf  der
Kündigungsfnst  liegenden  Kündigungstermin  wirksam.


